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Verordnung
tiber die Gewahrung
von Unterhaltsbeihilfe an Forstinspektoranwarterinnen
und Forstinspektoranwarter
sowie Forstreferendarinnen und Forstreferendare

Vom 25. Oktober 1999

Aufgrund des § 2 Abs. 3 des Gesetzes Uber den Vorbereitungsdienst flr die Laufbahnen des ge-
hobenen und des hoheren Forstdienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (Forstdienstausbil-
dungsgesetz NW - FDAG NW) vom 19. Marz 1985 (GV. NRW. S. 257), geédndert durch Artikel 16
des Ersten Modernisierungsgesetzes - 1. ModernG NRW - vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 386)
wird verordnet:

§1
Allgemeines, Hohe der Unterhaltsbeihilfe

(1) Forstinspektoranwarterinnen und Forstinspektoranwarter sowie Forstreferendarinnen und
Forstreferendare, die in einem 6ffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnis stehen, erhalten als
Ausbildungsverglitung eine Unterhaltsbeihilfe. Dazu gehoéren ein monatlicher Grundbetrag und
ein Familienzuschlag. Der Grundbetrag fiir die Forstinspektoranwarterinnen/Forstinspektoran-
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warter wird in Hohe des Grundbetrages gewahrt, der nach dem Bundesbesoldungsgesetz An-
warterinnen und Anwartern fur Laufbahnen mit einem Eingangsamt in Besoldungsgruppe A 9, A
10 oder A 11 zusteht. Der Grundbetrag fur Forstreferendarinnen/Forstreferendare entspricht dem
hochsten nach dem Bundesbesoldungsgesetz gewahrten Anwartergrundbetrag. Der Familienzu-
schlag wird in entsprechender Anwendung des Bundesbesoldungsgesetzes gewahrt. Die Zah-
lung der Unterhaltsbeihilfe erfolgt jeweils am 15. eines Monats fir den laufenden Monat durch
das Landesamt fiir Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen.

(2) Besteht der Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe nicht fiir einen vollen Kalendermonat, so wird je-
weils nur derjenige Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfallt.

(3) Weitere Leistungen werden nicht gewahrt.

§2
Entstehen und Beendigung des Anspruchs auf
Unterhaltsbeihilfe

(1) Der Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe entsteht mit dem Tage der Begriindung des 6ffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhaltnisses, friihestens jedoch vom Tage des Dienstantritts an.

(2) Die Unterhaltsbeihilfe entfallt mit Ablauf des Tages, an dem das 6ffentlich-rechtliche Ausbil-
dungsverhaltnis endet. Abweichend hiervon wird die Unterhaltsbeihilfe bis zum Ende des laufen-
den Monats weitergewahrt, in dem die Entscheidung lber das Bestehen der Laufbahnprifung,
das Nichtbestehen der ersten Wiederholungsprufung oder ber den Ausschluss von einer Wie-
derholungspriifung verkindet wurde, langstens jedoch bis zum Tage vor dem Entstehen eines
Anspruch auf Bezlige aus einer hauptberuflichen Tatigkeit bei einem 6ffentlich-rechtlichen
Dienstherrn oder Arbeitgeber.

(3) Das Gesetz Uber die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Ent-
geltfortzahlungsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.

§3
Anrechnung von Einklinften aus Nebentatigkeiten

Erhalt eine/ein Forstinspektoranwarterin/Forstinspektoranwarter oder eine/ein Forstreferendarin/
Forstreferendar ein Entgelt flir eine Nebentatigkeit, so wird das Entgelt auf die Unterhaltsbeihilfe
nach § 1 Abs. 1angerechnet, soweit es den Grundbetrag zuzlglich Familienzuschlag Gbersteigt.

§4
Fernbleiben vom Dienst

Bleibt eine/ein Forstinspektoranwarterin/Forstinspektoranwarter oder eine/ein Forstreferendarin/
Forstreferendar ohne Genehmigung schuldhaft dem Dienst fern, so verliert sie oder er flir die
Zeit des Fernbleibens die Unterhaltsbeihilfe. Dies gilt auch bei einem Fernbleiben vom Dienst fir
Teile eines Tages. Die Entscheidung trifft die zustandige Ausbildungsbehdrde.

§5
Kirzung der Unterhaltsbeihilfe
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(1) Die zustandige Ausbildungsbehérde kann die Ausbildungsvergitung um bis zu 15 vom Hun-
dert des Grundbetrages herabsetzen, wenn die/der Forstinspektoranwarterin/Forstinspektoran-
warter bzw. die/der Forstreferendarin/Forstreferendar die Laufbahnprifung nicht bestanden hat
oder sich die Ausbildung aus einem von ihr bzw. ihm zu vertretenden Grund verzégert.

(2) Von der Kiirzung ist abzusehen

1. bei Verlangerung des Vorbereitungsdienstes infolge genehmigten Fernbleibens oder Rucktritts
von der Prifung,

2. in besonderen Hartefallen.

(3) Die Verwaltungsvorschriften zu § 66 BBesG sind entsprechend anzuwenden.

§6
Ruckforderung

Die Rlckforderung zuviel gezahlter Unterhaltsbeihilfe regelt sich nach den Vorschriften des Biir-
gerlichen Gesetzbuches Uber die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Der Kennt-
nis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so of-
fensichtlich war, dass die Empfangerin/der Empfanger ihn hatte erkennen missen. Das Landes-
amt fir Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen kann von einer Ruckforderung aus Bil-
ligkeitsgrinden ganz oder teilweise absehen.

§7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. November 1999 in Kraft.
Disseldorf, den 25. Oktober 1999
Der Finanzminister
Heinz SchleuBer

Die Ministerin
fur Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

Barbel HO6 hn

GV. NRW. 1999 S. 598

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1999-s598

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfe an Forstinspektoranwärterinnen und Forstinspektoranwärter sowie Forstreferendarinnen und Forstreferendare 


